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Schulrechtliche Vorschriften zur Integration von behinderten Kindern

in der allgemeinen Schule (Stand: März 2012)

UN-Behindertenrechtskonvention

Artikel 24

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um

dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen,

gewährleisten die Vertragsstaaten ein integrativen [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und

lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des

Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfrei-

heiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre

geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem

ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom

unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schu-

len ausgeschlossen werden;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben,

Zugang zu einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grund-

schulen und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unter-

stützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration [Inklusion] wirksame individuell

angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und sozia-

le Entwicklung gestattet, angeboten werden.

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten

und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung

und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten

geeignete Maßnahmen; unter anderem

a) erleichtern die das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen

Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitäts-

fertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mento-

ring;

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der

Gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern,

Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für

den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche

schulische und soziale Entwicklung gestattet.
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(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maß-

nahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärden-

sprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung

des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer

Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur

Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und

gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachse-

nenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher,

dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.

Anmerkung:

In der deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde der englische Begriff

inclusive mit integrativ übersetzt. Völkerrechtlich bindend ist jedoch die englische Fassung, die kor-

rekt mit inklusiv zu übersetzen ist.

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Art. 2 (1)

Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht Rechte anderer verletzt

und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

Art. 3 (3), Satz 2

(…) Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Art. 6 (2) Satz 1

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-

gende Pflicht.

Art. 7 (1)

Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates

Zum Verhältnis der zitierten Grundrechte zueinander bezogen auf den gemeinsamen Unterricht:

Urteil des BVerfG vom 8.10.1997, 1 BvR 9/97; BVerfGE 96, 288-315

Verfassung des Freistaates Thüringen

Art. 2 (4)

Menschen mit Behinderung stehen unter dem besonderen Schutz des Freistaates. Das Land und sei-

ne Gebietskörperschaften fördern ihre gleichwertige Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.
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Art. 21

Das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern, Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen,

bilden die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens. Sie sind insbesondere bei dem Zugang zu den

verschiedenen Schularten zu achten.

Thüringer Schulgesetz

§ 2 (1)

Der Bildungs-und Erziehungsauftrag der Schule in Thüringen leitet sich ab von den grundlegenden

Werten, wie sie im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der Verfassung des

Freistaates Thüringen niedergelegt sind. Die Schule erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Le-

ben, zur Verantwortung für die Gemeinschaft und zu einem verantwortlichen Umgang mit der Um-

welt und der Natur.

…

Die Schüler lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit,

der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Dabei

werden die Schüler darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen

und dazu angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die

Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Entwicklungsprozess der Schüler zur Ausbildung

ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.

§ 3 Wahl der Schulart

(1)

Die Eltern haben im Rahmen der jeweiligen Bestimmungen nach Maßgabe der Befähigung und Leis-

tung des Schülers die Wahl zwischen den zur Verfügung stehenden Schularten, Schulformen und

Bildungsgängen sowie der jeweiligen Bildungsmöglichkeiten.

(2)

Die Schule, insbesondere der Klassenlehrer, der Beratungslehrer sowie der Schulleiter,

unterstützt und berät die Eltern (…).

§ 4 Schularten

(1)......

(2) Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4; sie wird von allen Schülern gemeinsam be-

sucht.

(3) - (10).....

(11) Die Förderschule bietet einen dem jeweiligen sonderpädagogischem Förderbedarf entsprechen-

den Unterricht für Kinder und Jugendliche, für die an den anderen allgemein bildenden und berufs-

bildenden Schulen keine ausreichenden Fördermöglichkeiten vorgehalten werden können. Für die

Förderschulen und die Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der

Grundschule, in den zum Haupt- und Realschulabschluss, zum Abitur oder zum allgemeinen Berufs-

schulabschluss führenden Schularten gilt dieses Gesetz, soweit nicht das Thüringer Förderschulge-

setz abweichende oder ergänzende Regelungen trifft.
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§ 34 (5) Fortbildung

Die Lehrer, die Erzieher und die sonderpädagogischen Fachkräfte sind verpflichtet sich regelmäßig

fortzubilden und sich an Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung nach § 40 b II

und III zu beteiligen.

§ 53 (2)

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf findet in

den Schularten nach § 4 in enger Zusammenarbeit mit den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten

der Förderschulen statt. Grundsätzlich sind integrative Formen von Unterricht und Erziehung in

allen Schulformen anzustreben. Zu Formen gemeinsamen Unterrichts gehören insbesondere Ein-

zelintegration und Integrationsklassen. Den sich ergebenden Förderbedarf erfüllen die Schulen,

soweit eine angemessene personelle, räumliche oder sächliche Ausstattung vorhanden ist.

Thüringer Förderschulgesetz

§ 1(2) Grundlagen

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden, soweit möglich, in der Grundschule, in

den zum Haupt-und Realschulabschluss, zum Abitur oder in den zu den Abschlüssen der berufsbil-

denden Schulen führenden Schularten unterrichtet (gemeinsamer Unterricht). Können Sie auch

dort mit der Unterstützung durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst nicht oder nicht ausrei-

chend gefördert werden, sind sie in Förderschulen zu unterrichten, damit sie ihren Fähigkeiten und

Neigungen entsprechende Schulabschlüsse erreichen können.

§ 2 Förderschulen

(1) Förderschulen sind sonderpädagogische Zentren für Unterricht, Förderung, Kooperation und Be-

ratung. Die pädagogische Arbeit an der Förderschule hat die Integration der Schüler während und

nach der Schulzeit zum Ziel. Förderschulen pflegen eine enge pädagogische Zusammenarbeit mit

den anderen Schulen in der Region. Kooperative und integrative Formen der Erziehung ermöglichen

eine gegenseitige Akzeptanz aller Schüler und fördern den Umgang miteinander…

§ 3 Mobile Sonderpädagogische Dienste

(2)... Vorrangige Aufgabe der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste ist es, durch Beratung und

Förderung ein weiteres Verbleiben der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf am ange-

stammten Lernort zu ermöglichen.

Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinde-

rungen

§ 1

Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern und

bestehende Benachteiligungen zu beseitigen sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit
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Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft herzustellen und ihnen eine selbstbestimmte Lebens-

führung zu ermöglichen. Dabei wird besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen.

§ 3

Menschen sind behindert, wenn ihr körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-

heit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen

Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.

§ 4

Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Behinderung im Vergleich zu nicht

behinderten Menschen ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt und dadurch in der

gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt

werden.

§ 6

(1)

Das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Behörden und Dienststellen sowie die

landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind ver-

pflichtet, die in § 1 genannten Ziele im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereiches aktiv zu fördern.

(2)…………

(3)………….

§ 7

(1)

Die Träger öffentlicher Verwaltung im Sinne des § 6 Abs. 1 dürfen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen

oder satzungsmäßigen Aufgaben Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligen.

(2)………..

(3)………..

§ 12

(1)

Schüler mit Behinderungen haben das Recht gemeinsam mit Schülern ohne Behinderungen unter-

richtet zu werden. Dabei soll der gemeinsame Unterrich Maßnahmen der individuellen Förderung

und des sozialen Lernens ausgewogen miteinander verknüpfen. Eine Unterrichtung an Förderschulen

erfolgt dann, wenn der gemeinsame Unterricht mit Schülern ohne Behinderungen nicht möglich oder

eine gesonderte Förderung erforderlich ist. Die Eltern werden in die Schulwahl einbezogen. Dabei

wird den Eltern von Schülern mit Behinderungen eine individuelle und schulartneutrale Beratung

gewährt.
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(2)

Unter Berücksichtigung der physischen, kognitiven, sensorischen oder psychischen Einschränkungen

von Schülern mit Behinderungen erfolgt die Förderung und Unterrichtung nach einem auf ihre Fähig-

keiten abgestimmten Lehr- und Förderplan.

Thüringer Verordnung zur Sonderpädagogischen Förderung

§ 7

(1)

Auf der Grundlage des sonderpädagogischen Gutachtens ist vom Klassenlehrer für das Kind oder den

Jugendlichen ein Förderplan zu erstellen, in dem die konkreten Ziele, Maßnahmen und Vorgehens-

weisen der sonderpädagogischen Förderung für einen überschaubaren Zeitraum festgehalten wer-

den. Der Förderplan ist mindestens halbjährlich auf seine Umsetzung zu überprüfen und fortzu-

schreiben.

(2)

Der Klassenlehrer kann bei der Erstellung, der Überprüfung und der Fortschreibung des Förder-

plans andere am Bildungs- und Erziehungsprozess mitwirkende Personen einbeziehen. In Klassen,

in denen gemeinsamer Unterricht erteilt wird, hat der Klassenlehrer den jeweiligen Förderschullehrer

der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf einzubeziehen.

Vierter Abschnitt – Gemeinsamer Unterricht

§ 8 Ziel des gemeinsamen Unterrichts

Im gemeinsamen Unterricht lernen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit

Schülern der Grundschule und den zum Haupt-und Realabschluss, zum Abitur oder zu den Ab-

schlüssen der berufsbildenden Schularten. Ziel des gemeinsamen Unterrichts ist das Erreichen der

Lernziele des von dem jeweiligen Schüler besuchten Bildungsgangs.

§ 9 Voraussetzungen und Durchführung des gemeinsamen Unterrichts

(1)

Gemeinsamer Unterricht kann dort durchgeführt werden, wo die notwendigen personellen, sächli-

chen und räumlichen Voraussetzungen gewährleistet sind; die Förderung aller Schüler muss sicher-

gestellt sein. Besonderes Augenmerk ist von Seiten der Pädagogen auf die soziale Integration der

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu richten.

(2)

Individualisierende Formen der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts sowie eine

enge Zusammenarbeit der beteiligten Lehr-und Fachkräfte aller in § 8 Satz 1 genannten Schularten

müssen gewährleistet sein. Die Sonderpädagogische Förderung erfolgt durch differenzierende

Maßnahmen oder durch Stütz-und Fördermaßnahmen in Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht.
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(3)

Das Schulamt entscheidet für jeden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf über dessen

Teilnahme am gemeinsamen Unterricht auf der Grundlage des sonderpädagogischen Gutachtens

und der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen.

§ 16

(1)

Die Mobilen sonderpädagogischen Dienste erfüllen ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den

Eltern, den Pädagogen der Schule oder Einrichtung, den schulpsychologischen, medizinischen und

sozialen Diensten sowie anderen Personen, die an der Erziehung, Pflege und Förderung der Kinder

und Jugendlichen beteiligt sind.

(2)

Die Aufgaben der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste umfassen:

1. die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

2. die Beratung, insbesondere der Eltern und der Pädagogen der Schule oder Einrichtung

3. die sonderpädagogische Förderung im Gemeinsamen Unterricht

§ 30

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2003 in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2014

außer Kraft.

(2)

…..


